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Der Euro - Rechtliche Aspekte der neuen europäischen 
Währung 

I. Die Beschlüsse vom 
2. und 3. Mai 1998 

Mit den Beschlüssen des EU-Gipfels vom 
2./3. Mai 1998 ist die Entscheidung für die Einfüh­
rung des Euro per 1. Januar 1999 endgültig gefal­
len. Nachdem das Europäische Währungsinstitut 
(EWI) bereits am 25. März 1998 seinen Konver­
genzbericht vorgestellt und die EU-Kommission 
gleichentags eine Empfehlung an die Staats- und 
Regierungschefs für eine Startformation mit 11 
Teilnehmerstaaten abgegeben hatte1, war die 
Entscheidung vom 2. Mai im Grunde keine Über­
raschung mehr2. Mit der am 3. Mai 1998 getroffe­
nen Vereinbarung stehen nunmehr auch die Rela­
tionen der Teilnehmerwährungen untereinander 
fest. Damit werden die auf den 1 Januar 1999 zu 
fällenden letzten Beschlüsse, wie etwa die Fest­
setzung der Kurse, zu denen die nationalen Wäh­
rungen in Euro umgerechnet werden, zu reinen 
Vollzugshandlungen; denn die entscheidenden 
Weichenstellungen sind nun vorgenommen wor­
den. 

Damit steht nun auch für die nicht an der Wäh­
rungsunion teilnehmenden Staaten fest, dass sie 
sich auf die Einführung des Euro definitiv einstel­
len müssen. Dazu gehört auch und nicht zuletzt 
die Notwendigkeit, rechtliche Konsequenzen der 
Einführung einer neuen Währung zu überdenken 
und gegebenenfalls erforderliche Massnahmen 
zu treffen. Für diejenigen Mitglieder der Europäi­
schen Union, die nicht an der Währungsunion 
partizipieren3, stellt dies eine Selbstverständlich­
keit dar und darüber hinaus eine aus dem EU-
Recht sich ergebende Verpflichtung. Für die an­
deren nichtteilnehmenden Länder, die sogenann­
ten Drittländer, bestehen im Grunde keine derar­
tigen Verpflichtungen. Dessen ungeachtet ist es 

' Vgl. dazu NZZ Nr.71 vom 26.3.1998, 21 und 23. 
2 Zu den Beschlüssen vom 2./3.Mai 1998 vgl. NZZ Nr. 100 vom 

2./3.5.1998, 21 und NZZ Nr. 101 vom 4.5.1998, 15. 
3 Grossbritannien und Dänemark nehmen aufgrund einer «opt-

ing out clause» nicht von Beginn weg teil; Griechenland scheiterte 
klar an der Erfüllung der erforderlichen Konvergenzkriterien; für 
Schweden, wo es zur Zeit auch am politischen Willen zur Einfüh­
rung des Euro fehlt, dient als Begründung die Tatsache, dass das 
Kriterium der Mitgliedschaft im Europäischen Währungssystem 
(EWS) nicht erfüllt ist. 

aber auch in diesen Staaten nötig, die rechtlichen 
Konsequenzen zu überdenken und notwendige 
Anpassungen vorzunehmen. Besonders gross ist 
dieser Bedarf in der Schweiz, zum einen wegen 
ihrer engen wirtschaftlichen Verflechtung mit der 
EU4, andererseits auch wegen ihrer geographi­
schen Einbettung in den zukünftigen Euro-Raum. 

Dies ist auch seit einiger Zeit erkannt und dis­
kutiert worden. Bisher überwiegen jedoch ganz 
deutlich diejenigen Stimmen, die für die Schweiz 
in rechtlicher Hinsicht keine gravierenden Folgen 
durch die Einführung des Euro befürchten5. Im 
folgenden ist zu untersuchen, inwieweit dieser 
Befund zutrifft (unten IV und V). Zuvor aber ist 
kurz auf die Entstehungsgeschichte der Europäi­
schen Wirtschafts- und Währungsunion einzuge­
hen (unten II.) und die schweizerische Regelung 
der Erfüllung von Zahlungsverpflichtungen darzu­
stellen (unten III.). 

II. Die Realisierung der Wirtschafts­
und Währungsunion 

1. Historischer Überblick 

Die politische Zielvorstellung, innerhalb der heuti­
gen Europäischen Union eine gemeinsame Wirt­
schaftspolitik zu betreiben, wurde vor mehr als 
vier Jahrzehnten entwickelt und hat sich seither 
immer mehr konkretisiert. Am Anfang stand der 
Vertrag über die Gründung der Europäischen Ge­
meinschaft für Kohle und Stahl vom 18.4.1951 
(Montanunion). 1957 folgte die Gründung der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EG-Ver-

'• Die Schweiz gehört zu den Ländern mit den höchsten Em- und 
Ausfuhrwerten pro Kopf und mit den höchsten Anteilen des Aus-
senhandels am Bruttoinlandprodukt. 1995 wurden mit den OECD-
Ländern 79% der Exporte und 90% der Importe getätigt. 62 % al­
ler Importe und 80% aller Exporte entfielen allein auf den Aussen-
handel mit den Ländern der EU. Die Schweiz bezog aus der EU Wa­
ren im Wert von über 75 fvlrd. CHE und exportierte Güter für rund 
60 Mrd. CHF. in die EU-Staaten (Quelle: Statistisches Jahrbuch der 
Schweiz 1997, Ziff.6.4 Aussenhandel, 171 ff.). 

1 Exemplarisch dafür ist z.B. die Antwort des Bundesrates auf 
das von Nationalrätin Nabholz eingebrachte Postulat mit dem Titel 
«Praktische Auswirkungen durch Einführung des EURO in der 
EU»; Postulat Nr.96.3171, Amtl.Bull. NR 1996 1865ff. 
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trag)6 und der Europäischen Atomgemeinschaft 
(EURATOM)7. 

Bereits Ende der sechziger Jahre wurde über 
die Realisierung einer Wirtschafts- und Wäh­
rungsunion diskutiert, doch blieben die damali­
gen Pläne in den Anfängen stecken8. Eine engere 
währungspolitische Zusammenarbeit konnte da­
nach erst 1979 mit der Errichtung des Europäi­
schen Währungssystems (EWS) erreicht wer­
den9. 

1985 wurde in dem von der Europäischen 
Kommission vorgelegten Weissbuch die Errich­
tung des Europäischen Binnenmarktes bis Ende 
1992 vorgeschlagen, mit dem Ziel der Schaffung 
einer Europäischen Wirtschafts- und Währungs­
union (EWWU). Mit der Unterzeichnung des Ver­
trags von Maastricht10 am 7.2.1992folgte die 
Gründung der Europäischen Union und zugleich 
der kühnste Integrationsschritt: Die vereinbarte 
Errichtung der Wirtschafts- und Währungs­
union '' sowie der vorgesehene Übergang zur ein­
heitlichen Währung mit einer Europäischen Zen­
tralbank (EZB) als Währungshüterin.12 

2. Der Dreistufenplan 

Die Absicht, den Zeitraum bis zur vollständigen 
Realisierung der Wirtschafts- und Währungs­
union in drei Stufen einzuteilen, geht auf den im 
April 1989 veröffentlichten Delors-Bericht13 zu­
rück. Diese Stufen sind nachfolgend kurz zu er­
läutern. 

2.1 Erste Stufe 

Dem Delors-Bericht folgend wurde am 1.7.1990 
in die erste Stufe eingetreten, wobei mit diesem 
Entscheid zugleich eine Verpflichtung auf den ge­
samten Prozess verbunden war14. In dieser er­
sten Phase war insbesondere der Kapitalverkehr 
vollständig zu liberalisieren (Art. 67ff. EGV) und 
es erfolgte eine Stärkung des EWS15. Erst im Ver-

' Vertrag über die Gründung der Europäischen Wirtschaftsge­
meinschaft vom 25.3.1957. Durch Abschluss des Vertrages über 
die Europäische Union (Maastricht-Vertrag) vom 7.2. 1992 wurde 
der EWG-Vertrag in «EG-Vertrag» sowie die Europäische Wirt­
schaftsgemeinschaft in «Europäische Gemeinschaft» umbenannt. 

Vertrag über die Gründung der Europäischen Atomgemein­
schaft vom 25.3.1957. 

Bericht an Rat und Kommission über die stufenweise Verwirkli­
chung der Wirtschafts- und Währungsunion in der Gemeinschaft 
vom 8.10.1970 (Werner-Bericht) 

' Dazu Weber, Auf dem Weg zu einer einheitlichen Währung in 
Europa, in: Walder/Jaag/Zobl (Hrsg.), Aspekte des Wirtschafts­
rechts - Festgabe zum Schweizerischen Junstentag 1994, Zürich 
1994, 379ff. (382ff.). 

Vertrag über die Europäische Union (EUV; Maastricht-Vertrag) 
vom 7.2.1992, in Kraft getreten am 1.11.1993 

Vgl Art 2 EGV. 
Vgl Art. 105ff. EGV Eine eingehende Darstellung der Ereig-

trag von Maastricht erfolgte dann die Verabschie­
dung des weiteren Vorgehens. 

2.2 Zweite Stufe 

Die zweite Stufe hat gemäss Art. 109e EGV am 
1.1.1994 begonnen. Von diesem Zeitpunkt an 
wurde u. a. das Verbot von Kreditfazilitäten für öf­
fentliche Einrichtungen wirksam16. Zudem müs­
sen sich die Mitgliedstaaten seither bemühen, 
übermässige öffentliche Defizite zu vermeiden 
und sie hatten - soweit erforderlich - die nötigen 
Vorkehrungen für die Herbeiführung der Unab­
hängigkeit ihrer Zentralbank zu treffen ,7. 

Auf Gemeinschaftsebene hat das nach 
Art. 109f EGV zu errichtende Europäische Wäh­
rungsinstitut (EWI) als Vorläuferin der zukünfti­
gen Europäischen Zentralbank (EZB) terminge­
recht am 1.1.1994 seine Tätigkeit in Frankfurt 
aufgenommen18. 

2.3 Dritte Stufe 

Der Beginn der dritten Stufe bedeutet zugleich 
den eigentlichen Start zur Währungsunion. Nach­
dem der Rat vor dem 31.12.1996 nicht entschie­
den hatte, ob eine Mehrheit der Mitgliedstaaten 
die nötigen Voraussetzungen für die Einführung 
der Einheitswährung erfüllt, ist gemäss Art. 109j 
Abs.4 EGV vorgesehen, in die dritte Stufe am 
1.1.1999 mit denjenigen Mitgliedstaaten einzu­
treten, die sich bis dahin gemäss einer Feststel­
lung des Rates, die vor dem 1.7.1998 zu erfolgen 
hat, für die Teilnahme qualifiziert haben. Die Qua­
lifikation setzt voraus, dass ein Staat die sog. Kon­
vergenzkriterien erfüllt19. 

Am 2. Mai 1998 hat der Rat in Zusammenset­
zung der Staats- und Regierungschefs beschlos­
sen, planmässig per 1.1.1999 mit 11 teilnehmen­
den Mitgliedstaaten in die dritte Stufe einzutre­
ten20. 

nisse, die schliesslich zum Vertrag von Maastricht führten, findet 
sich bei Schönfelder/Thiel. Ein Markt - Eine Währung - Die Ver­
handlungen zur Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion, 
Stiftung Wissenschaft und Politik Bd. 37. Baden-Baden 1994. 

' Ausschuss zur Prüfung der Wirtschafts - und Währungsunion. 
Bericht zur Wirtschafts- und Währungsunion in der Europäischen 
Gemeinschaft, 1989. 

J Damit sollte u.a. vermieden werden, dass dieser zweite Anlauf 
zur Realisierung der EWWU nicht erneut auf dem Niveau der er­
sten Stufe stecken bleiben würde. 

"Vgl. den Beschluss des Europäischen Rates vom 26./ 
27.7.1989 in Madrid, Bulletin der EG 6(1989) 8ff. 

• Art.109e Abs.3 i.V.m. Art. 104 und 104a EGV. 
" Art. 109e Abs 4 und 5 EGV. 
18 Einzelheiten zu den Aufgaben des EWI in Art. 109f Abs.3 EGV. 
• Dazu Wiegand. Die Einführung des Euro - Auswirkungen auf 

pnvatrechtliche Rechtsverhältnisse in der Schweiz, Berner Bank­
rechtliche Abhandlungen Band 4, Bern 1998, 7f. 

™ Dem Euro-Raum werden angehören: Belgien, Deutschland, 
Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, 
Österreich, Portugal und Spanien. 
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3. Der Ablauf der dritten Stufe 

Den Ablauf der dritten Stufe hat die EU-Kommis­
sion bereits im Grünbuch vom 31.5.1995 vorge­
zeichnet21. Kurz darauf beschloss der Europäi­
sche Rat am 15./16. Dezember 1995 in Madrid 
ein die Vorschriften des EG-Vertrages konkreti­
sierendes Übergangsszenario22. Danach wird der 
Zeitplan für die Umstellung der nationalen Wäh­
rungen auf die Einheitswährung wiederum in drei 
Phasen eingeteilt: 

3.1 Phase A 

Phase A hat mit dem Entscheid des Rates über 
den Eintritt in die dritte Stufe begonnen, d. h. mit 
der am 2. Mai 1998 erfolgten Nominierung der 
11 Mitgliedstaaten, die die Teilnahmevorausset­
zungen erfüllen. Der Schwerpunkt dieser Pha­
se A liegt in der Errichtung der Europäischen Zen­
tralbank (EZB) und des Europäischen Systems 
der Zentralbanken (ESZB)23. 

3.2 Phase B 

Phase B beginnt am 1.1.199924. An diesem 
Stichtag sind nach EG-Vertrag die Umrechnungs­
kurse der teilnehmenden nationalen Währungen 
sowie die Kurse, zu denen diese Währungen 
durch den Euro ersetzt werden, unwiderruflich 
festzulegen25. Schon im Juni 1997 in Amsterdam 
hatte man sich indessen darauf geeinigt, über die 
Vorfixierung der bilateralen Wechselkurse bereits 
anlässlich der Nominierung der teilnehmenden 
Mitgliedstaaten zu befinden. Am 3. Mai 1998 
wurde diesbezüglich entschieden, von den Leit­
kursen, wie sie zur Zeit im EWS definiert sind, bis 
zum massgeblichen Stichtag Ende Jahr (Don­
nerstag 31.12.1998) nicht mehr abzuweichen26. 

Gemäss dem im Dezember 1995 in Madrid 
verabschiedeten Übergangsszenario sind Einzel­
heiten betreffend die Verwendung des Euro in 
Phase B auf Verordnungsstufe zu regeln27. Die 

2i Eine Währung für Europa - Grünbuch über die praktischen Ver­
fahren zur Einführung der Einheitswährung, Luxemburg 31.5.1995 
(Ziff.27ff.). 

u Szenario für die Einführung der einheitlichen Währung, abge­
druckt in: Bulletin der EU 12/1995. Anlässlich der Madrider Konfe­
renz wurde auch beschlossen, der zukünftigen Einheitswährung 
den Namen «Euro» zu geben. 

23 Art. 4a und 109/ EG-Vertrag. Das ESZB setzt sich zusammen 
aus der EZB und den nationalen Zentralbanken (Art. 106 EGV). Ziele 
und Aufgaben des ESZB sind in Art. 105 EG-Vertrag detailliert auf­
geführt. 

24 Art. 109| Abs. 4 EG-Vertrag In der Terminologie des EG-Vertra­
ges bildet Phase B den Übergang zur dritten Stufe; vgl. Grünbuch 
(Fn.21), Ziff 31 

25 Art 109/Abs. 4 EGV. 
"Vg l . NZZNr. 101 vom 4.5.1998, 15. 
27 Vgl. Ziff. 9 des Szenarios (zit. oben Fn. 22). 

EU-Kommission arbeitete dazu zwei Verord­
nungsvorschläge aus28, die im Dezember 1996 
an der Gipfelkonferenz von Dublin politisch «ge­
billigt» wurden29. Am 16./17.Juni 1997 hat der 
Rat in Amsterdam den einen Verordnungsvor­
schlag als «Verordnung über bestimmte Vor­
schriften im Zusammenhang mit der Einführung 
des Euro» (nachfolgend Euro-VO I) definitiv erlas­
sen30. Am 7. Juli 1997 hat sich der Rat auch auf 
den Text des zweiten Verordnungsvorschlags ge­
einigt. Die definitive Verabschiedung dieser «Ver­
ordnung über die Einführung des Euro» (nachfol­
gend Euro-VO II) war jedoch bis anhin nicht mög­
lich, da bis am 2. Mai 1998 noch nicht formell fest­
stand, welche Mitgliedstaaten den Euro am 
1.1.1999 einführen werden. Da aber beide Ver­
ordnungen zusammen den Rechtsrahmen für die 
Einführung des Euro bilden, wurde aus Gründen 
der Transparenz bereits am 17. Juni 1997 in Am­
sterdam beschlossen, den ganzen Rechtsrah­
men zu publizieren31. 

Nach der Euro-VO II wird der Euro am 
1.1.1999 als eigenständige Währung eingeführt. 
Rechnungseinheit ist ein Euro, unterteilt in 100 
Cent32. Während einer Übergangszeit, die späte­
stens am 31.12.2001 enden wird33, gelten die 
nationalen Währungen nur noch als «Unterein­
heiten» des Euro34. Trotzdem behalten die natio­
nalen Währungen während dieser Übergangszeit 
ihre Funktion als gesetzliche Zahlungsmittel35. 

3.3 Phase C 

Phase C beginnt mit der Ausgabe von Euro-Bank­
noten und -Münzen, wodurch der Euro den Sta­
tus eines gesetzlichen Zahlungsmittels erlangen 

28 Kommission der Europäischen Gemeinschaften (KOM I96] 499 
endg.): Sekundärrechtliche Vorschriften über die Einführung des 
Euro und einige Bestimmungen der Einführung des Euro. 

29 Publikation im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 
(ABI.) EG Nr. C 369/96 vom 7.12.1996, 8ff. Dazu von Bomes/Repp-
linger-Hach, Auf dem Weg zur «Euro-Verordnung» - Rechtsfragen 
der Einführung der europäischen Währung, NJW 1996, 3111 ff. 

30 Verordnung (EG) Nr. 1103/97 des Rates vom 17. Juni 1997 über 
bestimmte Vorschriften im Zusammenhang mit der Einführung des 
Euro, publiziert in ABI. EG Nr. L 162/97 vom 19.6.1997, 1 ff. Datum 
des Inkrafttretens ist gemäss Art. 6 Euro-VO I der Tag nach der Ver­
öffentlichung im Amtsblatt, d.h. der 20.6.1997. Abdruck bei Wie-
gand. Die Einführung des Euro (Fn. 19), Anhang I. 

3' Die Veröffentlichung des Entwurfstextes zur Euro-VO II er­
folgte lediglich zur Information im Anhang zur Entschhessung des 
Rates vom 7. Juli 1997 betreffend den Rechtsrahmen für die Ein­
führung des Euro als «Entwurf für eine Verordnung (EG) Nr 0000/ 
97 des Rates vom ... über die Einführung des Euro» (ABI. EG Nr C 
236/97 vom 2.8.1997. 7, 8ff). Abdruck bei Wiegand. Die Einfuh­
rung des Euro (Fn. 19), Anhang II. 

32 Art. 2 Euro-VO II. 
33 Definition der «Übergangszeit» in Art 1 Euro-VO II 
31 Vgl. Ziff.8 der Erwägungen zur Euro-VO II 
3" Art. 9 Euro-VO II. Zum Begriff des gesetzlichen Zahlungsmittels 

vgl Wiegand, Die Einführung des Euro (Fn. 19), 20 


